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Aufstellung und Auslegung einer Flächen
nutzungsplanänderung (Entwurf)
Der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung hat in seiner Sitzung am 18.04.2018 für das nachstehende Gebiet die Aufstellung einer Flächennutzungs
planänderung (Entwurf) gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634) 
beschlossen, die vorrangig folgende Planungsziele zur Grundlage haben soll: 

Flächennutzungsplanänderung Nr. 187 
(Entwurf) – Neusser Straße/Lahnweg 
Gebiet zwischen der Völklinger Straße, dem Lahn
weg, der Neusser Straße und der Stichstraße Völ
klinger Straße 

–  maßgebend ist die Festsetzung des räumli
chen Geltungsbereiches gemäß § 9 Abs. 7 
BauGB der Flächennutzungsplanänderung Nr. 
187 – Neusser Straße/Lahnweg -, der 
Bestandteil dieses Beschlusses ist, -

Planungsziele:
– Ausweisung von gemischten Bauflächen
–  Darstellung einer Kindertageseinrichtung 

(Symbol) 

In gleicher Sitzung hat der Ausschuss für Planung 
und Stadtentwicklung dem Entwurf der Flächen
nutzungsplanänderung Nr. 187 - Neusser Stra
ße/Lahnweg - und seiner Begründung einschließ
lich des Umweltberichtes für die öffentliche Aus
legung zugestimmt.

Der vorgenannte Plan mit seiner Begründung ein
schließlich des Umweltberichtes und den nach 
Einschätzung der Gemeinde wesentlichen bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen 
liegt gemäß § 3 Abs. 2 in Verbindung mit § 245 
c BauGB in der Zeit vom 05.06.2018 bis einschl. 
05.07.2018 beim Stadtplanungsamt, Brinck
mannstraße 5, 40225 Düsseldorf, 4. Etage, wäh
rend folgender Zeiten zu jedermanns Einsicht 
aus: montags bis mittwochs von 7.30 Uhr bis 
15.00 Uhr; donnerstags von 7.30 Uhr bis 18.00 
Uhr; freitags von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr. 

(Stadtbezirk  3)

Folgende Arten umweltbezogener Informa
tionen sind verfügbar: 
Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch
–  Informationen zu Straßenverkehrs-, Schienen

verkehrs- und Gewerbelärm sowie zu Lärm
schutzmaßnahmen 

– Informationen zur Kinderbetreuungs- und Spiel
flächenversorgung 

–  Informationen zu Auswirkungen durch elektro
magnetische Felder von technischen Anlagen 

–  Informationen zum Abstand zu Störfallbetriebs
bereichen 

Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflan
zen/ Landschaft 
–  Informationen zu Tieren und Pflanzen, zu Ein

griffen in Natur und Landschaft und Begrü
nungsmaßnahmen 

–  Informationen zu geschützten Arten und zu 
artenschutzrechtlichen Belangen und Vorkom
men im Plangebiet 

–  Informationen zu Fauna-Flora-Habitat-Gebieten 
und Vogelschutzgebieten nach Naturschutz
Richtlinien der Europäischen Union 
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– Informationen zum Landschafts-/Stadtbild

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden
– Informationen zur Versiegelung des Bodens
– Informationen zu Altablagerungen im Umfeld 

des Plangebietes 
– Informationen zu Altablagerungen im Plange

biet 
– Informationen zu Altstandorten im Plangebiet 

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 
– Informationen zum Grundwasser, insbesonde

re zu Grundwasserständen und zur Grundwas
serqualität 

– Informationen zur Niederschlags und 
Schmutzwasserbeseitigung 

– Informationen zu Oberflächengewässern, Was
serschutzgebieten und Hochwasserbelangen 

Auswirkungen auf das Schutzgut Luft und Klima 
– Informationen zu Luftschadstoffen durch Stra

ßen und Schienenverkehr sowie durch 
gewerblich- und industrielle Nutzungen und 
deren Einwirkungen auf das Plangebiet 

– Informationen zur Nutzung umweltfreundlicher 
Mobilität 

– Informationen zur Energienutzung im Plange
biet 

– Informationen zu klimatischen Verhältnissen 
sowie zu Klimaschutz und Klimaanpassung 

Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturgüter und 
sonstige Sachgüter 
– Informationen zu Denkmälern 
– Informationen zu Kultur- und sonstigen Sachgü

tern 

Folgende wesentlichen umweltbezogenen 
Stellungnahmen im Sinne von § 3 Abs. 2 
BauGB liegen mit öffentlich aus: 
– Verkehr: Schüßler-Plan: „Verkehrsuntersu

chung Völklinger Straße in Düsseldorf“, 
09.2017 

– Straßenverkehrs-, Schienenverkehrs und 
Gewerbelärm: Peutz Consult GmbH: „Schall
technische Untersuchung zum Bebauungsplan
verfahren Neusser Straße / Lahnweg in Düs
seldorf (Bericht Nr. F 7972-2), 25.09.2017 

– Artenschutzrechtliche Prüfung (planungsrele-
vante Art: Fledermäuse): Normann Land
schaftsarchitekten PartGmbB: „Erweiterte 
artenschutzrechtliche Vorprüfung (ASR-VP 
/ASP Stufe I) und Gebäude- sowie Ein- und Aus
flugskontrollen“, 29.08.2017 

– Altlasten: Dr. Tillmanns Consulting GmbH: „Nut
zungsrecherche für das Grundstück Völklinger 
Straße 2 (Bebauungsplan 03/014 in Düssel
dorf Unterbilk)“, 15.01.2018 

– Altlasten: Dr. Tillmanns Consulting GmbH: 
„Bodenluft- und Bodenuntersuchungen auf dem 
Grundstück Völklinger Straße 2 (Bebauungs
plan 03/014 in Düsseldorf Unterbilk), 23.06. 
2017 

– Altlasten: Dr. Tillmanns Consulting GmbH: 
„Bodenuntersuchungen auf dem Grundstück 
Völklinger Straße 2 in Düsseldorf - Untersu
chungen im Bereich der Heizöltanks“, 19.02. 
2018 

– Altlasten: Dr. Tillmanns Consulting GmbH: 
„Bodenuntersuchungen auf dem Grundstück 
Völklinger Straße 2 in Düsseldorf - Untersu
chungen im Bereich eines ehem. Heizöltanks 
am Lahnweg“, 27.02.2018 

– Stellungnahmen des Umweltamtes zu den The
men Straßen- und Schienenverkehrslärm und 
Gewerbelärm, Boden (Altablagerungen und Alt
standorte), Wasser (Grundwasser, Nieder
schlags und Schmutzwasserbeseitigung, 
Oberflächengewässer, Hochwasserbelange), 

Luftqualität und Klima, Monitoring
– Stellungnahmen des Garten-, Friedhofs- und 

Forstamtes zu den Themen Tiere und Pflanzen, 
Stadtbild, Erholung, Spielflächenversorgung 
und Kinderfreundlichkeit, Artenschutz, Grünpla
nung und Monitoring 

– Stellungnahmen der Bezirksregierung zum 
Thema Luftqualität 

– Stellungnahmen des Stadtentwässerungsbe
triebes zu den Themen Entwässerung und 
Hochwasserbelange 

– Stellungnahme des Gesundheitsamtes zum 
Thema Verkehrslärm 

– Stellungnahme des Amtes für Verkehrsmana
gement zum Thema Verkehr 

– Stellungnahme der Rheinbahn zum Thema 
ÖPNV 

Innerhalb der o.g. Auslegungsfrist können von 
jedermann Stellungnahmen bei der v. g. Stelle 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift inner
halb der v.g. Zeiten abgegeben werden. 

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewie
sen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellung
nahmen bei der Beschlussfassung über den Bau
leitplan unberücksichtigt bleiben können. 

Ferner wird gem. § 3 Abs. 3 BauGB darauf hinge
wiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsge
setzes gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt
Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen 
ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Ausle
gungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 

Soweit in diesem Bebauungsplan Bezug genom
men wird auf technische Regelwerke - VDI-Richt
linien, DIN-Vorschriften sowie Richtlinien anderer 
Art -, so werden diese zu jedermanns Einsicht bei 
der v.g. auslegenden Stelle bereitgehalten. 

Das Stadtplanungsamt ist durch die Stadtbahnlini
en U71, U73 und U83 und die Straßenbahnlinien 
Nr. 704 und 706 - Haltestelle "Auf´m Henne
kamp", die Buslinien Nr. 780, 782, 785 - Halte
stelle "Feuerbachstraße" und die S-Bahnlinien S 1, 
S 6, S 68 - Haltestelle "D-Volksgarten" erreichbar. 

Sofern Stellungnahmen in Form von Unterschrifts
listen eingereicht werden, wird gebeten, einen 
Beauftragten zu benennen, mit dem der Schrift
verkehr geführt werden soll. Abschriften der Rats
entscheidung werden dem Beauftragten in ausrei
chender Anzahl zur Verfügung gestellt. 

Düsseldorf, 16.05.2018
61/12-FNP 187

Landeshauptstadt Düsseldorf 
Der Oberbürgermeister
Stadtplanungsamt

Im Auftrag 
Orzessek -Kruppa 
Amtsleiterin
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